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Gettorf, 28.08.2018 

1.  

Herrn Bürgermeister 

der Gemeinde Gettorf 

Hans-Ulrich Frank 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

2. 

Herrn Vorsitzenden  

des Haupt- und Finanzausschusses 

der Gemeinde Gettorf  

Tim Holborn 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

3.  

Herrn 

Amtsdirektor 

Matthias Hannes Meins 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und CDU 

Erlass der Neufassung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Gettorf 

 

Die Gemeindevertretung möge abschließend beschließen: 

Die Satzung der Gemeinde Gettorf über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) vom 04.04.2012 wird in den §§ 3 und 4 wie folgt geändert:  

1. 

Die Höhe der monatlichen Pauschalen werden gemäß Neuberechnung des Amtes Dänischer 

Wohld vom 23.07.2018 (siehe Anlage) auf 100% angehoben. 

 

2. 

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 

10.  Stellv. Ausschussvorsitzende    150,00 € 

 

3. 

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereitzustellen.  

 

4. 

Die Änderung der Satzung tritt zum 01.10.2018 in Kraft. 
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Begründung: 

Die Entschädigungssatzung der Gemeinde Gettorf wurde zuletzt durch Beschluss der 

Gemeindevertretung vom 29.02.2012 geändert.  

Abweichend von der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungsverordnung - EntschVO), zuletzt geändert am 3. Mai 2018, hatte die 

Gemeindevertretung Gettorf die Beträge gedeckelt, zuletzt auf 81,98 %. 

 

Die seinerzeit eingeführte Deckelung ist nicht mehr zeitgemäß und die Entschädigungen 

entsprechen nicht mehr den tatsächlichen Aufwendungen in den kommunalen Ehrenämtern. 

Die Anforderungen haben sich sowohl quantitativ als auch qualitativ deutlich verändert, 

insbesondere verbunden mit einem zeitlichen Mehraufkommen. 

 

Die erforderlichen Mehrausgaben stehen im angemessenen Verhältnis zur Maßnahme und 

unter Beachtung des gemeindlichen Haushaltes. 

 

Soweit erforderlich erfolgen weitere mündliche Begründungen.  

 

  

 

   

Kurt Arndt       Jan-Philip Reimers 

SPD- Fraktionsvorsitzender         CDU- Fraktionsvorsitzender 

 


